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Vorbemerkung

Vorbemerkung
Die Innenministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland hat am 21.11.2003 einer 
Reform des kommunalen Haushaltsrechts zugestimmt und damit gleichzeitig Stan-
dards gesetzt für den Übergang vom zahlungsorientierten zum ressourcenorientierten 
Haushalts- und Rechnungswesen der Gemeinden. Dabei wurde den Ländern ein Rege-
lungskorridor empfohlen, der Einheitlichkeit gewährleistet und doch gleichzeitig für lan-
desspezifische Gegebenheiten und konzeptionelle Unterschiede Raum lässt.

Der Freistaat Bayern hat diesen Beschluss umgesetzt durch Erlass einer Verordnung 
über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise 
und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung – 
Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik bei gleichzeitiger Neufassung der bisherigen 
Kommunalhaushaltsverordnung als Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen 
der Kameralistik – Kommunalhaushaltsverordnung-Kameralistik (Neufassungen jeweils 
vom 05.10.2007). Bereits vorher wurde in Art. 61 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) 
ausdrücklich festgelegt, dass die kommunale Haushaltswirtschaft sowohl auf der Basis 
der doppelten kommunalen Buchführung als auch auf der Basis der Kameralistik ge-
führt werden kann. Daraus ergibt sich ein Wahlrecht der Gemeinden (so die Einzelbe-
gründung der Gesetzesvorlage zu Art. 61 GO).

Nachdem an eine Einführung der Doppik in allen Teilen der bayerischen staatlichen Ver-
waltung in absehbarer Zeit nicht gedacht ist (Antwort des Staatsministeriums des In-
nern vom 21.01.2005 auf eine Schriftliche Anfrage eines Landtagsabgeordneten), darf 
davon ausgegangen werden, dass auch der kameralen Finanzwirtschaft der Gemein-
den (in modifizierter Form, Stichworte: Kosten- und Leistungsrechnung, Übertragbar-
keit von Ausgabemitteln) ausreichend Existenzgrundlage auf noch nicht absehbare Zeit 
vorbehalten bleibt.

Dieses Lehrbuch „Die Finanzwirtschaft der Gemeinden in Bayern nach den Grundsät-
zen der Kameralistik“ enthält daher alle für das Rechtsgebiet der kameralen Wirtschafts- 
und Haushaltsführung der Gemeinden verbindlichen Grundsätze mit den einschlägigen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen einschließlich des Vermögens- und des Kreditwesens. 

Da von den Verfassern gezielt darauf geachtet wurde, dass alle Bereiche der gemeind-
lichen Finanzwirtschaft in der gebotenen Ausführlichkeit angesprochen worden sind, 
eignet sich diese Einführung für alle Stufen der Aus- und Fortbildung. Nicht zuletzt 
durch den besonderen Praxisbezug der Ausführungen, einschließlich entsprechender 
Beispiele, ist diese Einführung eine geeignete Einstiegshilfe für alle in der Praxis mit der 
Materie beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen.

Weiterhin werden in diesem Lehrbuch auch die Ideen der neuen Steuerungsmodelle 
(Budgetierung) in ihren Grundzügen und mit Ausblicken für die Zukunft vorgestellt. Auf 
die Besonderheiten der doppischen Finanzwirtschaft wird jeweils hingewiesen – sie 
sind selbst in einem eigenen Lehrbuch der BVS dargestellt.

Zum Rechtsstand dieses Lehrbuches waren aktualisierte verbindliche Muster zum ka-
meralen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Kommunen noch nicht veröf-
fentlicht. Die im Lehrbuch dennoch enthaltenen Muster sind entweder der ursprüng-
lichen VV-Mu-KommHV entnommen oder entsprechend jetzigen Bedürfnissen ergänzt 
oder gleich der Praxis entnommen.

An dieser Stelle gilt ganz besonderer Dank den früheren Verfassern dieses Lehrbuchs, 
den Herrn ROAR a. D. Hans Robl, Altötting, und OAR a. D. Norbert Schima, Passau, 
die nicht nur in der Aus- und Fortbildung der Bayer. Verwaltungsschule durch ihre viele 
Jahrzehnte währende Lehrtätigkeit wesentliche Akzente setzen konnten, sondern auch 
am Grundstock dieses Lehrbuches in herausragender Weise mitgewirkt haben.
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Haushaltssatzung

4.1 	 Grundsätzliche Überlegungen

Die Haushaltssatzung ist eine gemeindliche Satzung und damit das „Haushaltsgesetz“ 
der Gemeinde.

Die Festsetzungen sind grundsätzlich auf die Dauer eines Haushaltsjahres (= Kalen-
derjahr, Art. 63 Abs. 4 GO) begrenzt (Art. 63 Abs. 3 GO).

Nach Art. 63 Abs. 1 Satz 2 GO wäre es möglich, die Haushaltssatzung für zwei Jahre 
aufzustellen (Doppelhaushalt). Diese im Gesetz vorgesehene Möglichkeit hat kaum 
praktische Bedeutung erlangt, weil die Festsetzungen für die einzelnen Jahre getrennt 
werden müssen.

Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung (Art. 63 Abs. 1 Satz 1 GO).

Es ist für jedes Haushaltsjahr (= Kalenderjahr, Art. 63 Abs. 4 GO) eine Haushaltssatzung 
zu erlassen (Art. 63 Abs. 1 Satz 1 GO).

Die Gemeinde kann allerdings für ihre Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen 
auch ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr bestimmen (§ 36 KommHV-
Kameralistik), wenn dies die Eigenart des Betriebes oder der Einrichtung erfordern wür-
de (z. B. Theater; Zeitraum ist dann die Saison von angenommen 01.09. – 31.08.).

4.1.1 	 Rechtsbehelfe gegen die Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung als gemeindliche Satzung wirkt im Wesentlichen nur nach in-
nen, ist also grundsätzlich nur ein Verwaltungsinternum. Ihre Festsetzungen regeln 
lediglich auf für die Gemeindeorgane und die Verwaltung verbindliche Weise (Art. 64 
Abs. 3 Satz 2 GO) die Haushaltsführung der Gemeinde; Ansprüche und Verbindlich-
keiten Dritter werden weder begründet noch aufgehoben (Art. 64 Abs. 3 Satz 3 GO).

Damit sind gegen die Festsetzungen der Haushaltssatzung zunächst grundsätzlich nur 
formlose Rechtsbehelfe (Gegenvorstellung, Aufsichtsbeschwerde) möglich. Selbst-
verständlich gelten aber auch bei der Haushaltssatzung die allgemeinen Regularien von 
Rechtsbehelfen gegen Satzungen. 

Haushaltssatzung

Merke

Abweichendes  
Wirtschaftsjahr

Rechtsbehelfe

Formlose Rechtsbehelfe

Aus dem im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und in der Verfassung 
des Freistaates Bayern festgelegten Selbstverwaltungsrecht und der darin enthal-
tenen Finanzhoheit der Gemeinden ergibt sich deren Berechtigung, im Rahmen 
der gesetzlichen Aufgabenbestimmung den Umfang des Ausgabebedarfs und 
dessen Deckung selbst zu bestimmen. Diese Bestimmung trifft die Gemeinde in 
der Haushaltssatzung, dem „Haushaltsgesetz“ der Gemeinde, das die Haushalts-
wirtschaft in verbindlicher Form regelt.

Finanzhoheit  
der Gemeinden
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Möglich sind damit auch die förmlichen Rechtsbehelfe der 

– Popularklage (Art. 98 Satz 4 BV; Art. 55 VfGHG) und der 

– Verfassungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, §§ 90 ff. BVerfGG).

Hinsichtlich der Festsetzung der Abgabensätze für Grund- und Gewerbesteuer  
(Art. 63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 GO) ist die Haushaltssatzung materielle Rechtsnorm, die 
im Rang unter einem Landesgesetz steht. Gegen die Festsetzungen der Hebesätze ist 
der Normenkontrollantrag an den Bayer. Verwaltungsgerichtshof möglich (§ 47 Abs. 1 
Nr. 2 VwGO, Art. 5 AGVwGO). Antragsberechtigt sind die Abgabepflichtigen (§ 47  
Abs. 2 Satz 1 VwGO).

Zum Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans sind weitere allgemei-
ne Haushaltsgrundsätze zu beachten.

4.1.2 	 Grundsatz der Jährlichkeit

Grundsatz

Die kommunale Haushaltswirtschaft verlangt den Erlass ihrer Rechtsgrundlage (= Haus-
haltssatzung) für jedes Haushaltsjahr (Art. 63 Abs. 1 Satz 1 GO). Das Haushaltsjahr 
entspricht dem Kalenderjahr (Art. 63 Abs. 4 GO), soweit für einzelne Bereiche durch 
Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist (§ 36 Abs. 1 KommHV-Ka-
meralistik).

Die Haushaltssatzung umfasst auch dann ein Haushaltsjahr (Kalenderjahr), wenn sie 
erst (verspätet) im Laufe des Haushaltsjahres zustande kommt, da die Haushaltssat-
zung immer am 01. Januar - also möglicherweise rückwirkend - in Kraft tritt (Art. 63  
Abs. 3 GO).

Ausnahme

Der Gesetzgeber hat bei der Haushaltsreform 1972 einem vielfach geäußerten Wunsch 
Rechnung getragen und zugelassen, dass die Haushaltssatzung für zwei Haushalts-
jahre erlassen werden kann (Art. 63 Abs. 1 Satz 2 GO). Die Festsetzungen müssen al-
lerdings dann nach Jahren getrennt in der Haushaltssatzung und zwar nebeneinander 
oder untereinander angegeben sein. Die Gemeinden erhalten damit die Gelegenheit, 
ihre finanzwirtschaftlichen Entscheidungen für einen längeren Zeitraum im Voraus fest-
zusetzen.

Von der Möglichkeit, eine Haushaltssatzung gleich für zwei Jahre zu erlassen, wird in 
der Gemeindewirtschaft nur sehr selten Gebrauch gemacht – wohl aus der Vorstellung 
heraus, dass sich Einnahmen und Ausgaben für einen so langen Zeitraum nur sehr un-

Förmliche  
Rechtsbehelfe

Erlass der Haushalts-
satzung

Grundsatz

Ausnahme

Zwei Jahre

Der Grundsatz der Jährlichkeit besagt, dass die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr 
(= Kalenderjahr) eine Haushaltssatzung zu erlassen hat. Die Möglichkeit, eine 
Haushaltssatzung mit Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre zu erstellen, durch-
bricht diesen Grundsatz nicht, da eine solche Haushaltssatzung die jeweiligen 
Festsetzungen nach Jahren getrennt enthalten muss.

Jährlichkeit
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genau vorausplanen lassen. Dabei wird allerdings völlig verkannt, dass selbst eine dann 
für das zweite Haushaltsjahr möglicherweise notwendig werdende Nachtragshaus-
haltsplanung einen wesentlich geringeren Umfang und damit Arbeitsaufwand erfordert. 
Außerdem stellt diese Nachtragshaushaltsplanung die Gemeinde vor keinerlei zeitliche 
Zwänge: Da eine gültige Haushaltssatzung vorliegt, kann es (im zweiten Haushaltsjahr) 
zu keiner haushaltslosen Zeit kommen.

Auswirkungen auf weitere Teile der Haushaltswirtschaft

Auch der Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung ist für jedes Jahr erneut 
aufzustellen (siehe auch Art. 64 Abs. 1 Satz 1 GO). Enthält die Haushaltssatzung Fest-
setzungen für zwei Haushaltsjahre, sind im Haushaltsplan die Einnahmen, Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu ver-
anschlagen (§ 35 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Kameralistik). 

Schließlich ist auch die Jahresrechnung jährlich (innerhalb von 6 Monaten nach Ab-
schluss des Haushaltsjahres) aufzustellen (Art. 102 Abs. 2 GO), das gilt auch dann, 
wenn die Haushaltssatzung für zwei Jahre aufgestellt wurde.

4.1.3 	 Grundsatz der Jährigkeit (zeitliche Bindung)

Grundsatz

Die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und damit im Haushaltsplan gelten kraft 
Gesetzes nur ein Jahr. Mit dem Außerkrafttreten der Haushaltssatzung am 31.12. des 
jeweiligen Jahres um 24.00 Uhr (Art. 63 Abs. 3 GO) verfallen auch alle Festsetzungen 
der Haushaltssatzung sowie alle Einnahmeansätze und Ausgabeermächtigungen des 
Haushaltsplans. 

Ausnahmen vom Grundsatz der Jährigkeit sind:

– �nicht verbrauchte Ausgabeansätze, die unter bestimmten Voraussetzungen nach § 19 
KommHV-Kameralistik als Haushaltsausgabereste in das folgende Jahr übertragen 
werden,

– �nicht erfüllte, bestimmte Einnahmeansätze des Vermögenshaushalts, die nach § 79 
Abs. 2 Satz 2 KommHV-Kameralistik als Haushaltseinnahmereste in das folgende 
Haushaltsjahr zur dortigen Einnahmeermächtigung übertragen werden können. Es 
sind dies:

– �– �nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 KommHV-Kameralis-
tik), die gemäß Art. 71 Abs. 3 GO auch noch im dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 
sowie in einer haushaltslosen Zeit des übernächsten Jahres in Anspruch genom-
men werden können,

Haushaltsplan

Jahresrechnung

Grundsatz

Ausnahmen

Der Grundsatz der Jährigkeit ist Ausfluss des Grundsatzes der Jährlichkeit. Dies 
bedeutet, dass die Festsetzungen der Haushaltssatzung nur für ein Jahr, das 
Haushaltsjahr gelten, also (ein-)jährig sind. Damit gelten auch die Veranschla-
gungen im Haushaltsplan nur für das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan 
durch die Haushaltssatzung festgesetzt worden ist.

Jährigkeit
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– �– �nicht erfüllte Einnahmeansätze (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-Kameralistik) aus Zuwei-
sungen und Zuschüssen für Investitionen (§ 87 Nr. 20 KommHV-Kameralistik) und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 87 Nr. 21 KommHV-Kameralistik), Beiträge 
(Art. 5, 5a KAG, §§ 127 ff. BauGB) und ähnliche Entgelte (Art. 9 KAG).

– �nicht vollständig beanspruchte Verpflichtungsermächtigungen, die (nur) in der haus-
haltslosen Zeit des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres in Anspruch genommen 
werden können (Art. 67 Abs. 3 GO).

– �Auch der Stellenplan für Beamte und nicht nur vorübergehend beschäftigte Arbeit-
nehmer (§ 6 KommHV-Kameralistik) als Bestandteil des Haushaltsplans (§ 2 Abs. 1  
Nr. 4 KommHV-Kameralistik) gilt noch in einer haushaltslosen Zeit des auf das Haus-
haltsjahr folgenden Jahres (Art. 69 Abs. 3 GO).

Die Ausnahmen vom Grundsatz der Jährigkeit, soweit sie sich auf den Grundsatz der 
Übertragbarkeit beziehen, werden bei den Deckungsgrundsätzen (siehe 5.3.5) einge-
hend beschrieben.

4.1.4 	 Grundsatz der Öffentlichkeit

Der Grundsatz der Öffentlichkeit („Publizität“) zeigt sich in verschiedenen Bestim-
mungen der kommunalen Finanzwirtschaft. So

– �beschließt der Gemeinderat über die Haushaltssatzung samt Anlagen in öffent-
licher Sitzung (Art. 65 Abs. 1 GO),

– �ist die Haushaltssatzung amtlich bekannt zu machen (Art. 65 Abs. 3 Satz 1 und 2 
GO i. V. m. Bekanntmachungsverordnung),

– �ist der Haushaltsplan ab der Bekanntmachung der Haushaltssatzung eine Woche 
lang öffentlich aufzulegen (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO),

sowie auch bei der Aufstellung der Jahresrechnung

– �stellt der Gemeinderat die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest und be-
schließt über die Entlastung (Art. 102 Abs. 3 Satz 1 GO). Aufgabe der kommunalen 
Finanzwirtschaft ist es, die zur Aufgabenerfüllung benötigten (Deckungs-)Mittel zu 
beschaffen und sie bedarfsgerecht und optimal einzusetzen. Der Grundsatz der Si-
cherung der stetigen Aufgabenerfüllung (Art. 61 Abs. 1 Satz 1 GO) ist vorrangiges Ziel 
der kommunalen Finanzwirtschaft.

Darüber hinaus sollte die Gemeinde durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
ihren (abgabepflichtigen) Bürgern einen verständlichen Überblick über ihre Finanzwirt-
schaft verschaffen. Viele Städte und Gemeinden unterhalten eigene Amts- und Mittei-
lungsblätter, in denen u. a. wissenswerte Informationen über den Gemeindehaushalt 
publiziert werden.

Gemeinderat

Der Grundsatz der Öffentlichkeit gehört zu den wichtigsten Grundsätzen der kom-
munalen Haushaltswirtschaft und dient der Stärkung des demokratischen Gedan-
kens. Die Bürgerinnen und Bürger sollen Gelegenheit erhalten, sich rechtzeitig 
und umfassend über die Finanzen ihrer Gemeinde zu informieren.

Öffentlichkeit
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4.2 	 Zustandekommen der Haushaltssatzung Zustandekommen

Das Zustandekommen der Haushaltssatzung als Rechtsnorm der Gemeinde un-
terliegt im Wesentlichen den gleichen Regularien wie das Zustandekommen jeder 
anderen Rechtsnorm der Gemeinde. Der Werdegang umfasst drei Schritte:

– die Beschlussfassung,

– die Vorlage an der Rechtsaufsichtsbehörde und

– die öffentliche Bekanntmachung.

Allerdings sind für den Werdegang der Haushaltssatzung Besonderheiten zu be-
achten.

Zustandekommen der Haushaltssatzung

Mittelanforderungen und Einnahmeschät-
zungen zum Haushaltsplan, sowie Über-
legungen zu allen sonstigen Festsetzungen 
der Haushaltssatzung durch alle Dienststellen 
der Gemeinde an die Finanzverwaltung 
(Kämmerei).

Finanzverwaltung: Haushaltssatzung- und 
Haushaltsplan(vor-)entwurf, Besprechungen 
und Veränderungen auf Verwaltungsebene

Finanzverwaltung + erster Bürgermeister: 
Entwurf der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans, Vorlage an den Gemeinderat

Vorberatung des Entwurfs durch verschie-
dene Ausschüsse (z. B. Finanz-, Bau-, 
Kulturausschuss)

Gemeinderat: Haushaltsberatungen, 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, 
Art. 65 Abs. 1 GO

Gemeindeverwaltung: Vorlage der Haus- 
haltssatzung samt Anlagen an die Rechts-
aufsichtsbehörde, Art. 65 Abs. 2 GO

Gemeindeverwaltung: Ausfertigung und 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
Art. 65 Abs. 3 Satz 1, 2 GO 
Auflegung des Haushaltsplans, eine Woche

Genehmigung der Festsetzungen durch  
die Rechtsaufsichtsbehörde 
Art. 110, 117 Abs. 1 GO

Eintritt der Rechtswirksamkeit und 
Vollziehbarkeit

Inkrafttreten der Haushaltssatzung immer  
zum 01.01., Art. 63 Abs. 3 GO

spätestens einen Monat vor Beginn des 
Haushaltsjahres (30.11.)

wenn genehmigungspflichtige Teile

nach Genehmigungspätestens einen Monat nach der 
Vorlage oder nach Erklärungsabgabe

ohne genehmigungspflichtige Teile
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4.2.1 	 Entwurf, Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung (und der Haushaltsplan) sind die Grundlage für die Wirtschafts-
führung (Art. 64 Abs. 3 Satz 2 GO) während des Haushaltsjahres (Art. 63 Abs. 3 GO). 
Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr (Art. 63 Abs. 4 GO). 

Daher muss die Haushaltssatzung so rechtzeitig erlassen werden, dass sie bereits 
zu Beginn des Haushaltsjahres (= 01.01.) in Kraft treten kann. 

Den (endgültigen) Beschluss über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen fasst der 
Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung (Grundsatz der Öffentlichkeit; Art. 65 
Abs. 1 GO). Damit ist aber auch die Beratung öffentlich, soweit sie nicht ausnahmswei-
se nicht öffentlich geführt werden muss (Art. 52 Abs. 2 GO). 

Eine Übertragung dieser Beschlusszuständigkeit auf einen beschließenden Ausschuss 
(Gemeindesenat) ist nicht möglich (Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 GO). 

Auch ein Bürgerentscheid über die Haushaltssatzung findet nicht statt (Art. 18 a Abs. 3 
GO). 

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung (ausschließlich) durch den Gemein-
derat muss spätestens im November des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres 
erfolgen. Spätester Vorlagetermin bei der Rechtsaufsichtsbehörde ist der 30.11. des 
Vorjahres (Art. 65 Abs. 2 GO).

Die Beschlussfassung durch einen beschließenden Ausschuss ist unzulässig (Art. 32 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 GO).

4.2.2 	 Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde

Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des 
Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen (Art. 65 Abs. 2 GO). 
= Grundsatz der Rechtzeitigkeit.

Entwurf

Beschluss

Merke

Rechtzeitigkeit

	 Vorlagetermin der Haushaltssatzung:

	� Bei der Berechnung des Vorlagetermins der Haushaltssatzung kann sowohl von 
einer Ereignisfrist nach § 187 Abs. 1 BGB wie auch von einer Ablauffrist nach  
§ 187 Abs. 2 BGB ausgegangen werden.

	 1. 	Ereignisfrist nach § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Alternative 1 BGB:

		�  Das Ereignis, von dem die Vorlagefrist abhängt, ist der Beginn des Haushalts-
jahres, also der 01.01. (Art. 63 Abs. 4 GO). Der Tag, der durch seine Benennung 
dem Ereignistag entspricht, aber einen Monat vorher, ist der 01.12. Damit die 
Rechtsaufsichtsbehörde bereits den ganzen 01.12. (ab 0.00 Uhr) die Haushalts-
satzung zur Verfügung hat, muss die Haushaltssatzung bis zum 30.11., 24.00 
Uhr, vorgelegt werden.

Vorlagetermin der 
Haushaltssatzung

Ereignisfrist
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Die Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde dient der Information (Art. 111 GO) und als 
Unterlage für notwendige rechtsaufsichtliche Genehmigungen.

Eine verspätete Vorlage – also nach dem 30.11. des Vorjahres – macht die Haushaltssat-
zung nicht ungültig bzw. nichtig (BayVGH, Beschluss vom 06.08.1951, GVBl S. 176).

Folgende Festsetzungen der Haushaltssatzung bedürfen der Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 117 Abs. 1, Art. 110 GO, Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LKrO):

a)	� Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für die Finanzierung von 
Ausgaben des Vermögenshaushalts für Investitionen (§ 87 Nr. 20 KommHV-Kamera-
listik) und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 87 Nr. 21 KommHV-Kameralistik) – 
Gesamtbetragsgenehmigung – (Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO),

b)	� der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, aber nur dann, 
wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant 
sind (Art. 67 Abs. 4 GO). Das ist aus dem Finanzplan ersichtlich.

c)	� Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf zwar keiner Genehmigung; er sollte je-
doch ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen nicht 
übersteigen (Art. 73 Abs. 2 GO). Die Festsetzung eines höheren Betrages ist zwar 
möglich; die Überschreitung muss aber notwendig und begründbar sein.

Wird die evtl. erforderliche Genehmigung versagt, steht den Gemeinden das Recht der 
Klage zu (Art. 15 Abs. 1 und 2 AGVwGO, § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Der Haushaltsplan selbst bedarf keiner Genehmigung. Seine Vorlage ermöglicht aber 
der Rechtsaufsichtsbehörde, sich über den Stand der Finanzen und die Einhaltung ge-
setzlicher Bestimmungen zu unterrichten (Informationsrecht, Art. 111 GO). Bei Verstö-
ßen gegen zwingende Vorschriften und Grundsätze des Haushaltsrechts wird sie ein-
schreiten (Beanstandungsrecht, Art. 112 GO).

Genehmigungspflichtig sind nur die genannten genehmigungspflichtigen Festset-
zungen der Haushaltssatzung.

Genehmigung

Keine Genehmigung

Merke

	 2.	Ablauffrist nach § 187 Abs. 2, § 188 Abs. 2 Alternative 2 BGB:

		�  Der Beginn eines Tages ist für den Lauf der Frist maßgebend, nämlich der 01.12., 
0.00 Uhr. Die Monatsfrist beginnt am 01.12. zu laufen und endet mit dem 31.12., 
also dem Tage, der dem Tag vorhergeht, der durch seine Zahl dem Anfangstag 
der Frist (01.12.) entspricht. Auch in diesem Fall muss am 30.11. die Haushalts-
satzung vorgelegt werden, damit die Rechtsaufsichtsbehörde sie am 01.12. um 
0.00 Uhr vorliegen hat.

Ablauffrist

Wichtig: Die Vorlagepflicht des Art. 65 Abs. 2 GO ist an keine Bedingungen ge-
knüpft und besteht auch dann, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungs-
pflichtigen Festsetzungen enthält.

Wichtig
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4.2.3 	 Ausfertigung der Haushaltssatzung

Nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO sind Satzungen auszufertigen und amtlich bekannt zu 
machen. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die Haushaltssatzung.

Das Wesen der Ausfertigung besteht darin, dass damit die Originalurkunde der Satzung 
geschaffen und bezeugt wird, dass ihr Inhalt mit dem Beschluss des zuständigen Or-
gans (Gemeinderats) übereinstimmt und die für die Rechtswirksamkeit maßgeblichen 
Umstände beachtet worden sind (vgl. Kommentar Hölzl/Hien, Gemeindeordnung mit 
Landkreisordnung und Bezirksordnung, Anmerkung 3 zu Art. 26 GO).

Nach einem Urteil des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs vom 16.03.1990, Az. 23 B 
88.00567 dürfen Satzungen erst ausgefertigt werden, wenn etwa vorgeschaltete staat-
liche Mitwirkungsrechte gewahrt sind und eine dazu vorgesehene Genehmigung erteilt 
worden ist; die Ausfertigung darf also erst unmittelbar vor der amtlichen Bekanntma-
chung der Satzung erfolgen.

Weiter stellt das Urteil des VGH fest: „Zum Zwecke der Ausfertigung hat der erste Bür-
germeister oder sein Stellvertreter den beschlossenen Normtext unter Angabe des 
Datums handschriftlich zu unterzeichnen.“

Damit ist sowohl über den Zeitpunkt der Ausfertigung als auch die Person des Ausferti-
genden entschieden.

Die „Ausfertigung“ der Haushaltssatzung, die keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile enthält, darf nicht vor Ablauf der einmonatigen Frist des Art. 65 Abs. 3 Satz 2 GO 
erfolgen, es sei denn, die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Satzung bereits rechtsauf-
sichtlich gewürdigt und auf eine Beanstandung verzichtet.

Selbstverständlich ist die Rechtsaufsichtsbehörde auch bei vorliegender Blankounter-
schrift nicht berechtigt, die Ausfertigung durch Einsetzen eines Datums vorzunehmen.

Ausfertigung

Wesen der  
Ausfertigung

Wichtig! Haushaltssatzungen mit genehmigungspflichtigen Festsetzungen, die 
vor Erteilung der Genehmigung ausgefertigt und bekannt gemacht werden, 
sind nicht rechtswirksam zustande gekommen. Unabhängig davon wäre eine 
Dienstpflichtverletzung (Missachtung der gesetzlichen Vorgaben des Art. 65 Abs. 3 
Satz 1 GO) des ersten Bürgermeisters zu würdigen.

Wichtig

Wenn die Haushaltssatzung vor Ablauf der Monatsfrist des Art. 65 Abs. 3 Satz 2 
GO bekannt gemacht wird, ist sie rechtswirksam zustande gekommen. Zwar hat 
die Rechtsaufsichtsbehörde dann im Rahmen des Art. 65 GO keine Beanstan-
dungsmöglichkeit mehr, unbenommen bleibt aber ihr Einwirkungsrecht nach  
Art. 112 GO auch nach Ablauf der Monatsfrist. Die vorzeitig bekannt gemachte 
Haushaltssatzung muss dann möglicherweise durch eine Nachtragshaushaltssat-
zung (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 GO) geändert werden.

Monatsfrist
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4.2.4 	 Bekanntmachung der Haushaltssatzung,  
	 	 Auflage des Haushaltsplans

Nach Art. 65 Abs. 3 Satz 1 GO sind Haushaltssatzungen mit genehmigungspflichtigen 
Bestandteilen sogleich nach der Genehmigung amtlich bekannt zu machen. Haushalts-
satzungen ohne solche Bestandteile sind frühestens einen Monat nach der Vorlage an 
die Rechtsaufsichtsbehörde amtlich bekannt zu machen, sofern nicht die Rechtsauf-
sichtsbehörde die Satzung beanstandet (Art. 65 Abs. 3 Satz 2 GO). 

Die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung richtet sich nach Art. 26 GO in 
Verbindung mit der Verordnung über die amtliche Bekanntmachung gemeindlicher  
Satzungen und von Rechtsvorschriften der Verwaltungsgemeinschaften (Bekanntma-
chungsverordnung – BekV – vom 19.01.1983, GVBl S. 14). Auf die ausführliche Bekannt-
machung des Bayer. Staatsministeriums des Innern zum kommunalen Bekanntma- 
chungswesen vom 05.11.1990 (AllMBl S. 835) geändert durch Bekanntmachung vom 
16.09.1991 (AllMBl S. 771) wird hingewiesen.

Amtlich bekannt zu machen ist nur die Haushaltssatzung, nicht der Haushaltsplan. 
Der Haushaltsplan sowie die Anlagen hierzu (siehe § 2 KommHV-Kameralistik) sind je-
doch gleichzeitig eine Woche lang öffentlich aufzulegen; in der amtlichen Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung ist darauf hinzuweisen (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).

Nach den Bestimmungen der §§ 187 und 188 BGB beginnt die Frist an dem der 
Auflegung folgenden Tag; sie endet mit dem Ablauf des Tages der nächsten  
Woche, der durch seine Benennung dem Tag der Auflegung entspricht. Fällt dieser 
Tag auf einen Samstag, Sonntag oder staatlich anerkannten Feiertag, so verlän-
gert sich die Frist bis zum nächsten Werktag (§ 193 BGB).

Beispiel: Auflegung Montag; dann Fristbeginn Dienstag; letzter Tag der Auflegung 
Montag.

Auf Haushaltssatzungen, die nicht in einem Amtsblatt bekannt gemacht werden, sollen 
die Art und der Tag ihrer Bekanntmachung vermerkt werden. Die Haushaltssatzungen 
sind mit dem Bekanntmachungsvermerk als Originalurkunde in doppelter Fertigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden (§ 3 BekV).

Da der Haushaltsplan aufgrund seines Umfangs niemals wie die (wahrscheinlich nur 
zweiseitige) Haushaltssatzung bekannt gemacht werden kann, gilt die einwöchige Auf-
legung des Haushaltsplans als eine Art „Ersatzbekanntmachung“. Selbstverständlich 
müssen über diesen Wochentermin hinaus Haushaltssatzung und Haushaltsplan sowie 
die weiteren Anlagen für die Dauer der Gültigkeit in der Gemeindekanzlei zur Einsicht-
nahme bereitgehalten werden (§ 4 BekV). Der Haushaltsplan hat nämlich Satzungsqua-
lität und kann insoweit wie jede andere Rechtsnorm der Gemeinde ohne Weiteres ein-
gesehen werden.

Bekanntmachung

Bekanntmachungs-
verordnung

Beispiel

Bekanntmachungs-
vermerk

Auflegung

Beanstandete Haushaltssatzungen können erst nach Bereinigung der hierfür maß-
geblichen Tatsachen, Haushaltssatzungen mit genehmigungspflichtigen Bestand-
teilen erst nach der Genehmigung amtlich bekannt gemacht werden (Art. 65  
Abs. 3 Sätze 1, 2 GO).
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Rechtsgültig kann eine Haushaltssatzung (und ein Haushaltsplan) nur in Kraft treten, 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

– Beschlussfassung durch den Gemeinderat (Art. 65 Abs. 1 GO)

– Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 65 Abs. 2 GO)

– Ausfertigung (Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO)

– Bekanntmachung (Art. 65 Abs. 3 GO)

Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt stets am 1. Januar in Kraft, auch wenn sie erst später be-
kannt gemacht wird (Art. 63 Abs. 3 GO). Nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.), für 
das sie gelten soll, kann sie nicht mehr rechtsgültig erlassen werden (BayVGH, Urteil v. 
26.11.1975, BayVBl 1976 S. 370). 

4.3 	 Inhalt der Haushaltssatzung

Art. 62 Abs. 2 Satz 1 und 3, Abs. 3 und 4 GO schreibt eine kamerale Haushaltssatzung 
in folgender Form vor:

Merke

Inkrafttreten

Inhalt
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Haushaltssatzung1)

	 der Gemeinde
Haushaltssatzung	 der Stadt
	 des Marktes

(Landkreis ______________ ) für das Haushaltsjahr 20 _____

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde (Stadt, Markt) folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 20 _____ wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaus-
halt
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit            ______________ H
und im Vermögenshaushalt
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit            ______________ H
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf ________ H festgesetzt.
(oder):
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf ____________ H festgesetzt.
(oder):
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 42)

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
	 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	   ____________ v. H.
	 b) für die Grundstücke (B)	   ____________ v. H.
2. Gewerbesteuer	   ____________ v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf ____________ H 
festgesetzt.
(oder):
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 63)

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 20 _____ in Kraft.

Ort, den ____________ 20 _____

	 Gemeinde 	 _____________________________
	 Stadt 	 _____________________________
	 Markt 	 _____________________________
(Siegel)	 _________________________________________
	 (Unterschrift)
	 Erster Bürgermeister – Oberbürgermeister

1) �Bei Haushaltssatzungen für zwei Haushaltsjahre (Art. 63 Abs. 1 Satz 2 GO) sind Festsetzungen für die einzelnen Jahre jeweils nebeneinander oder untereinan-
der anzugeben.

2) �a) 	�Falls die Hebesätze für die Grundsteuer in einer Hebesatz-Satzung festgesetzt wurden (§ 25 Abs. 2 GrStG), ist die Festsetzung in § 4 des Musters zu strei-
chen. Die Hebesätze können in die nachrichtlichen Angaben (siehe Buchst. c) miteinbezogen werden.

2) �b) 	Entsprechend ist zu verfahren, wenn die Hebesätze für die Gewerbesteuer in einer Hebesatz-Satzung festgesetzt wurden (§ 16 Abs. 2 GewStG).
2) �c) 	Die hier nicht festzusetzenden gemeindlichen Abgaben können am Ende der Haushaltssatzung nachrichtlich aufgeführt werden.
3) �Hier können weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben (so z. B. zu §§ 25 und 27 und zu § 36 KommHV-Kameralistik) und den Stellenplan 

beziehen, aufgenommen werden.
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In der kameralen Haushaltssatzung sind also festzusetzen:

4.  
Steuersätze 
(Hebesätze)

2.
Gesamtbetrag 
der Kredit-
aufnahmen für  
Investitionen 
und 
Investitions- 
förderungs-
maßnahmen

3. 
Gesamtbetrag 
der Verpflich- 
tungsermäch-
tigungen

Art. 63 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 GO

Art. 63 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 GO

Art. 63 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 GO

a) 	bei den Gemeinden:
	 Grund- und Gewerbesteuer
b) 	�bei den Gemeindeverbänden (Landkreise, Bezirke) und bei den Verbänden mit kommunalen 

Aufgaben (Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Schulverbände):
	 Umlagen (Umlagesoll, Umlagesätze, Umlagegrundlagen)

Hier wird entweder der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen (§ 87  
Nr. 20 KommHV-Kameralistik) und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 87 Nr. 21  
KommHV-Kameralistik) – die Kreditermächtigung – oder die Tatsache, dass keine Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden, festgesetzt.
Kredite für Umschuldungen (§ 87 Nr. 35 KommHV-Kameralistik) werden außerhalb der Krediter-
mächtigung im Haushaltsplan abgewickelt.
Zur Aufnahme von Krediten wurde die sog. Kreditbekanntmachung vom 05.05.1983, MABl S. 408, 
erlassen.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung – Gesamtgenehmigung – 
(Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO).

Diese Festsetzung enthält den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen oder die 
Feststellung, dass keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind.
Die Verpflichtungsermächtigung (Art. 67 GO, § 9 KommHV-Kameralistik) ist eine Ermächtigung 
des Haushalts zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (= Legaldefinition in Art. 63 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 GO).
Verpflichtungsermächtigungen berechtigen also, Verträge zu schließen, diese aber im laufenden 
Haushaltsjahr nicht zu erfüllen, vielmehr die Vermögenshaushalte künftiger Haushaltsjahre vor-
zubelasten. Die Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen somit das zeitnahe Vergeben von 
Aufträgen zulasten kommender Haushaltsjahre. Durch die Verpflichtungsermächtigungen entsteht 
eine Selbstbindung der Gemeinde; sie muss die in den nächsten Jahren notwendigen Ausgabemittel 
in den entsprechenden Haushaltsplänen vorsehen. 
Der Regelzeitraum für die Verpflichtungsermächtigung richtet sich nach der Finanzplanung (Art. 70 
Abs. 1 GO) = drei Jahre. 
Die Belastung der folgenden Jahre wird im Vermögenshaushalt aufgezeigt (§ 5 Abs. 4 und § 9  
Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik), in der Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik 
zusammengestellt und muss im Finanzplan (Art. 70 GO, § 24 KommHV-Kameralistik) berücksichtigt 
werden.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung 
der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen 
geplant sind (Art. 67 Abs. 4 GO).
Ob für die betreffenden Jahre, auf welche die Verpflichtungsermächtigung wirkt, Kreditaufnahmen 
vorgesehen sind, ist aus dem Finanzplan ersichtlich.
Der Genehmigung unterliegt der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag unabhängig 
davon,
– �in welcher Höhe Kredite in den Jahren, zu deren Lasten Verpflichtungsermächtigungen vorgese-

hen wurden, geplant sind, und 
– ob in jedem dieser Jahre oder nur in einem Jahr Kredite geplant sind.

1. 
Haushaltsplan

Art. 63 Abs. 2  
Satz 1 Nr. 1 
Buchst. b GO

Diese Bestimmung der Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes. Über-
nommen werden jeweils die Summe der Einnahmen oder Ausgaben (da diese ja die gleiche Höhe 
aufweisen müssen – Art. 64 Abs. 2 Satz 1 GO), getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. 
Durch diese Festsetzungen wird der Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen (§ 2 Abs. 1 KommHV- 
Kameralistik), selbstverständlich damit auch die Einzelansätze und Einzelregelungen im Haushalts- 
plan, zur Satzung (Rechtsnorm) und für die Verwaltung verbindliche Grundlage für die Haushalts- 
wirtschaft (Art. 64 Abs. 3 Satz 2 GO).
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5.  
Höchstbetrag 
der 
Kassenkredite

6.  
Weitere 
Vorschriften

7.  
Inkrafttreten

Art. 63 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 5 GO

Art. 63 Abs. 2 
Satz 3 GO

Art. 63 Abs. 3, 
4 GO

Es wird in dieser Bestimmung der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kassenkredite festgesetzt.
Die Aufnahme eines Kassenkredits ist zivilrechtlich ein Rechtsgeschäft im Sinne von § 607 BGB 
(Darlehen). Der Kassenkredit ist jedoch kein Kredit im Sinne von Art. 71 GO (ausdrücklich in § 87 
Nr. 26 KommHV-Kameralistik bestimmt). Er ist eine Überbrückung, mit dessen Hilfe die Liquidität 
der Gemeindekasse gesichert werden kann, bis ausreichend Zahlungsmittel für Auszahlungen aus 
Einnahmen der Gemeinde zur Verfügung stehen. Es ist dies ein rein kassenrechtlicher Vorgang.
Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag sollte ein Sechstel der im Verwaltungshaus- 
halt veranschlagten Einnahmen nicht übersteigen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auch bei 
Überschreitung der vorgenannten Höhe nicht genehmigungspflichtig!

Hier können weitere Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben 
der Gemeinde beziehen. Denkbar ist beispielsweise die Festsetzung einer teilweisen Sperre von 
einzelnen Ausgaben oder ganzen Ausgabengruppen oder grundsätzliche Festlegungen im Rahmen 
der Budgetierung.
Auch Vorschriften, die sich auf den Stellenplan der Gemeinde beziehen, sind hier zulässig. So wer-
den an dieser Stelle häufig Wiederbesetzungssperren festgesetzt.

Festsetzungen der Haushaltssatzung gelten immer für ein Haushaltsjahr (= Kalenderjahr); die 
Haushaltssatzung tritt daher – unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Bekanntmachung – immer am  
01. Januar in Kraft

Die kamerale Haushaltssatzung kann auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre ent-
halten, wenn diese nach Jahren getrennt werden (Art. 63 Abs. 1 Satz 2 GO).

Beispiel aus der Gemeinde Musterstadt (Auszug): Beispiel

Haushaltssatzung

der Gemeinde Musterstadt für die Haushaltsjahre 2008 und 2009

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Musterstadt folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt
	 2008 	 2009
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 17.253.294 Euro	 17.565.180 Euro
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 15.157.870 Euro	 14.000.143 Euro
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
für das Haushaltsjahr 2008 auf 4.050.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2009 auf 2.300.000 Euro fest-
gesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 
2008 auf 7.070.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2009 auf 5.300.000 Euro festgesetzt.

.......... usw.
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Bei einer kameralen Haushaltssatzung mit Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre müs-
sen auch im Haushaltsplan die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt veranschlagt werden (§ 35 Abs. 
1 Satz 1 KommHV-Kameralistik).

14.	Was ist die Haushaltssatzung einer Gemeinde?

15.	Welche Rechtswirkung hat die Haushaltssatzung?

16.	�Wie sind die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Jährlichkeit und Jährigkeit von-
einander abzugrenzen?

17.	� In welchen Bereichen der Haushaltswirtschaft ist der Grundsatz der Öffentlichkeit 
von Bedeutung?

18.	�Welche Besonderheiten hat die Haushaltssatzung einer Gemeinde (gegenüber  
sonstigen Satzungen nach Art. 23 GO) hinsichtlich

	 – der Erlasshäufigkeit,
	 – des Inkrafttretens,
	 – der Gültigkeitsdauer,
	 – der Genehmigungspflicht,
	 – der Vorlagepflicht,
	 – der Außenwirkung,
	 – der Form?

19.	�Wann darf eine Haushaltssatzung bekannt gemacht und sodann vollzogen werden, 
die

	 – keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen,
	 – genehmigungspflichtige Festsetzungen
	 enthält?

Kontrollfragen

Viertes Kapitel
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